
 

Dringlicher Antrag  

der Fraktion DIE LINKE  

betreffend Engagement von Attac für eine gerechte Besteuerung,  

soziale Gerechtigkeit und Solidarität ist gemeinnützig 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Hessische Landtag stellt fest, dass der Einsatz für eine gerechte Besteuerung, soziale 

Gerechtigkeit und Solidarität dem Geiste der Hessischen Verfassung entspricht und zu-
dem das Allgemeinwohl fördert sowie selbstlos und daher gemeinnützig ist. 

 
2. Der Landtag betont, dass es dem Gesetzgeber obliegt, Regelung darüber zu treffen, wel-

che Zwecke im Sinne der Abgabenordnung als gemeinnützig gelten sollen. Der Landtag 
nimmt zur Kenntnis, dass nach Auffassung des Hessischen Finanzgerichts auch das Ver-
folgen politischer Ziele als gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung gelten kann. 

 
3. Der Landtag stellt mit Besorgnis fest, dass das Finanzamt Frankfurt am Main II durch 

das Bundesfinanzministerium angewiesen wurde, weiter mit juristischen Mitteln gegen 
die Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Attac-Trägervereins vorzugehen, obwohl At-
tac offensichtlich gemeinnützige Zwecke verfolgt. 

 
4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, dafür zu sorgen, dass die besondere Be-

deutung des Ehrenamts auch im Steuerrecht zum Ausdruck kommt und das Engagement 
für soziale Gerechtigkeit und Solidarität und ihre Verfolgung mit politischen Aktionen 
problemlos als gemeinnützig anerkannt werden kann. 

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 27. Juni 2017 

 Die Fraktionsvorsitzende: 

 Wissler 
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